
 

 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe TeilnehmerInnen des Flohmarkts beim Uhlenhorster Stadtteilfest, 

 
nachdem das Eppendorfer Landstraßenfest und somit auch der Flohmarkt im letzten Jahr ein 

voller Erfolg war, wollen wir dieses Jahr auch wieder mit dem Uhlenhorster Stadtteilfest und 

somit auch mit dem Flohmarkt zum Uhlenhorster Stadtteilfest starten!  
   
Anbei finden Sie die Anmeldeunterlagen für den Flohmarkt beim Uhlenhorster Stadtteilfest. 

Bitte senden Sie diese zeitnah ausgefüllt zurück.  

Wie gewohnt wird der Standplatz erst nach Eingang der Standgebühr bestätigt, Platzreservie-

rungen können vorher nicht berücksichtigt werden.  

 

Sie können auch wieder ihren Standplatz bei uns im Büro buchen, wir möchten Sie aber bitten, 

Ihre Anmeldung bevorzugt per E-Mail zu senden. 

Die Buchung im Büro ist ab dem 06.02.24 immer dienstags zwischen 15 und 18 Uhr möglich. 

 

Sollte die Veranstaltung wieder erwarten abgesagt werden, erhalten Sie die Anzahlung per Ver-

rechnungsscheck zurück. 

 

Wir freuen uns auf ein sonniges Eppendorfer Landstraßenfest und Uhlenhorster Statteilfest und 

hoffen, SIE/EUCH wieder begrüßen zu dürfen! 

 
 
Liebe Grüße / kind regards 
Oscar Bergmann 
Projektmanagement 

 



Veranstaltungsort
Hofweg zwischen Kanalstraße
und Averhoffstraße

Wichtige Anmerkungen
Neuware ist auf diesem
Flohmarkt nicht gestattet!
Die Standtiefe beträgt ca. 1,50
Meter.

Datum, Unterschrift

Umseitige Händlerinformationen,
der Zusatzvertrag und DSE werden
anerkannt.

Standplatzgebühren
p

Grundgebühr pro Tag à 17,00 € _______ €
p

Grundgebühr Anlieger pro Tag à 10,00 € _______ €
p

Hobbyhändler per m (Samstag) m 18,00 € _______ €
p

Hobbyhändler per m (Sonntag) m 18,00 € _______ €

Datum
Kundennr.
VA Nr.

26.01.2024

75A24

Standplatzanmeldung - Flohmarkt

75A24 | Uhlenhorster Stadtteilfest
24. + 25. August 2024

Zahlart: bar Vorkasse per Überweisung kein Scheck!

Veranstaltungszeit an beiden Tagen: 10 - 18 Uhr.
Pro Person können maximal 6 Meter angemietet werden. 
Standreservierungen erfolgen nur gegen Vorkasse. Kreuzen Sie bitte die gewünschten Termine an und 
senden uns das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular mit einem frankierten Rückumschlag zurück. 
Zur Berechnung der Standplatzgebühren beachten Sie bitte umseitige Händlerinformationen.
Sämtliche Nahrungs- und Genussmittelstände werden gesondert berechnet. Preise erhalten Sie auf 
Anfrage.
Wunschplätze können wir Ihnen nicht garantieren. Die Standplatzvergabe erfolgt in der Reihenfolge des 
Zahlungseingangs.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen ab dem 6.2.24 telefonisch unter 040-41009516 und persönlich im Büro 
Dienstags von 15 - 18 Uhr gerne zur Verfügung.

Ihre Telefonnummer: _________________________
Ihre Emailadresse:    _________________________
(bitte unbedingt angeben!)

Standgebühr netto
+ 19 % MwSt.
RECHNUNGSBETRAG

__________ €
__________ €
__________ €

Firma: ................................................
Name: ...............................................
Straße/Hsnr.: ....................................
PLZ Ort: .............................................



Das Uhlenhorster Stadtteilfest 2024 

Händlerinformationen zum Flohmarkt 

 

 
Die Veranstaltungsfläche befindet sich auf dem Hofweg zwischen Kanalstraße und Averhoffstraße.  

Die Fahrzeuge können nur zum Ein- und Ausladen auf die Veranstaltung fahren. Es ist darauf zu 
achten, dass immer eine 4,5m breite Fahrtrasse während des Aufbaus und der Veranstaltung für 

Rettungsfahrzeuge zur Verfügung steht. Es ist untersagt, Fahrzeuge hinter dem Stand zu parken oder 

auf der Veranstaltung zu belassen. Es stehen leider keine ausgewiesenen Parkflächen zur Verfügung. 

Der Aufbau beginnt um 7 Uhr und endet um 10 Uhr. Sollte durch erhöhtes Besucheraufkommen 

vor Ende des Aufbaus die Sicherheit der Besucher nicht mehr gewährleistet sein, behalten 

wir uns vor, einen Einfahrstopp zu veranlassen. 

Jeder Stand ist vor Ort mit Kreidemarkierspray o. ä. auf dem Boden gekennzeichnet. Ordner in 

Neonwesten helfen Ihnen bei der Zuweisung des Standes. Vorgebuchte Stände, die bis 9.30 Uhr nicht 

vom Händler aufgesucht worden sind, werden neu vergeben. Um 10 Uhr ist offizieller 

Flohmarktbeginn, Veranstaltungsende für den Flohmarkt ist um 18 Uhr. Vorher werden keine 

Fahrzeuge zum Abbau auf die Veranstaltung gelassen – ab 18 Uhr erst nach Freigabe durch die 

Polizei!  

Bitte verlassen Sie Ihren Platz so, wie Sie ihn vorgefunden haben. 

Platzreservierungen erfolgen nur gegen Vorkasse (bar/Überweisung), es werden keine Schecks 

akzeptiert. Im Abstand von ca. 4 Wochen senden wir Ihnen dann die Standplatzbestätigungen zu. Wir 
können leider keine Standplatzwünsche erfüllen und auch keine Garantie auf bestimmte Plätze 

geben. Platzverschiebungen behalten wir uns vor! Generell gilt: Frühes Buchen sichert die besten 

Plätze.  

Der Preis pro laufenden Meter beträgt € 18,00 + Grundgebühr € 17,00. (Beispiel: Tapeziertisch 3m x € 
18,00 + Grundgebühr € 17,00 = € 71,00 Standgebühr.) Der Verkauf von Neuware ist nicht gestattet. 

Bei Buchung beider Termine verdoppelt sich die Standgebühr. Außerdem können pro Person 

maximal 6 Meter gebucht werden. 

(Beispiel: Tapeziertisch 3m x € 18,00 + Grundgebühr € 17,00 = € 71,00 x 2 Termine = 142,00 €) 
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% gesetzlicher MwSt. Sollten Sie einen Termin nach Erhalt der 

Bestätigung nicht wahrnehmen können, berechnen wir bei einer Absage ab zwei Wochen 

vor Veranstaltungsbeginn eine Bearbeitungsgebühr von 25% des Rechnungsbetrages. 

Eingeteilte Plätze, die auf der Veranstaltung ohne Absage nicht in Anspruch genommen 

werden, haben keinen Anspruch auf Rückerstattung. 
 

Alle Teilnehmer, die im Postleitzahlstellenbereich 22081, 22085 und 22087 wohnhaft sind, erhalten 

einen Anliegerrabatt in Höhe von € 7,00 auf die Grundgebühr. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen telefonisch und auch persönlich dienstags von 15 - 18 Uhr gerne zur 
Verfügung.  

Telefon: 040 - 41 00 95 16 oder Fax 040 – 46 88 22 12. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und wünschen Ihnen gute Geschäfte und viel Spaß auf dem 

Flohmarkt des Uhlenfestes. 

 

Ihre uba gmbh 



 

uba gmbh * bwp festival & event gmbh * bjp gmbh 
Offakamp 23 * 22529 Hamburg * fon 040-41009520 * fax 040-41009531 

info@bergmann-gruppe.net * www.bergmann-gruppe.net 

 

Datenschutzerklärung (DSE) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die ab 25.05.2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung veranlasst uns, Sie 
darüber zu informieren, dass in unserem Hause Daten über Ihr Unternehmen bzw. 
Ihrer Person gespeichert und vorgehalten werden. 

Dies betrifft vorwiegend unternehmens-/ kundenspezifische Daten, wie Anschriften, 
Telefonnummern, Faxnummern, Mailadressen, Ansprechpartner, artikel-/ und 
anlagenspezifische Daten, technische Dokumentationen (z.B. Fotos, usw.) sowie die 
Daten über unseren Geschäftsprozess (Angebote, Aufträge, Lieferscheine, 
Rechnungen, etc.). 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass diese Daten in unserem Hause 
ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung verwendet 
und vorgehalten werden.  

Die Daten werden weder für andere Zwecke verwendet, noch Anderen zum Zwecke 
anderer Verwendung zugänglich gemacht. Die Daten sind bei uns vor fremdem und 
unbefugtem Zugriff geschützt. 

Wir weisen ebenfalls darauf hin, dass wir auch in Zukunft entstehende Daten der 
oben beschriebenen Art weiterhin speichern werden, die zur Abwicklung unseres 
Geschäftsablaufes notwendig sind.  

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, oder Sie wünschen die Löschung Ihrer 
Daten, so richten Sie Ihre Bedenken bitte per E-Mail an folgenden Mail-Account: 

info@bergmann-gruppe.net 

Selbstverständlich können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. 

Wir weisen darauf hin, dass wir aus Gründen einer lückenlosen und zügigen 
Bearbeitung lediglich schriftliche Einwände an o.g. E-Mail-Konto bearbeiten können 
und werden. 

Vielen Dank für das bisherige Miteinander, wir freuen uns auf weitere erfolgreiche 
Kommunikation. 

 



uba gmbh | bjp gmbh | Offakamp 23 | 22529 Hamburg 

NACHHALTIGKEITS-
KRITERIEN 
NACHHALTIGKEITS-
KRITERIEN 

Die Entwicklung hin zu einer nachhaltigeren und verantwortungs-
bewussteren Veranstaltungsausrichtung ist für alle unsere Events
unumgänglich. Dies eröffnet nicht nur spannende Möglichkeiten für die
künftige Ausgestaltung verschiedener Veranstaltungen, sondern
bereitet uns gemeinsam auf eine nachhaltigere Zukunft des
Eventsektors vor. 

Aus diesem Grund werden 2024 Rahmenbedingungen gesetzt, um
unsere Events in Teilen umweltbewusster, ressourcenschonender,
sozial gerechter, partizipativer und inklusiver durchzuführen. Dazu
gehört neben der Ausweitung des vegetarischen und veganen
Speisenangebotes, ein umfassenderes Abfallmanagementkonzept, der
Bereitstellung von Ökostrom aber auch klare  Richtlinien im Umgang mit
Einweg- und Mehrwegprodukten. Für teilnehmende  Gastronomie-
betriebe auf unseren Veranstaltungen ist ab 2024 eine
Mehrweglösung verpflichtend – wir bieten für diese
Transformation eine kostenfreie  Beratung an. 

Eine umweltbewusstere Eventausrichtung ist aber nur mit dem
Engagement aller umsetzbar. Schon kleine Änderungen im
Planungsablauf schaffen einen bewussteren Umgang mit Ressourcen.
Wir bitten Sie, gemeinsam mit uns verantwortungsvoll mit Rohstoffen
umzugehen um in und um Hamburg einen nachhaltigeren Ansatz der
Veranstaltungsausrichtung umsetzen.

"Z IEL  IST  ES ,  ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG,
SOZ IALE  GERECHT IGKE IT  UND ÖKONOMISCHE
LE ISTUNGSFÄH IGKE IT  ZU  ERRE ICHEN ."

Der Fokus der internen und externen Kommunikation liegt auf allen unseren Veranstaltungen  auf digitalen
Kommunikations-Kanälen. Analoge Druckprodukte sollten nach dem Prinzip des minimalen
Ressourcenaufwands produziert werden, das bedeutet in geringer / angepasster Auflage, kleinen
Formaten und doppelseitig bedruckt.

DRUCKERZEUGNISSE 
Das Auslegen sowie das Verteilen von Druckerzeugnissen (Flyer, Falzflyer, Broschüren, Katalogen)
zu Informationszwecken aller Art ist nicht gestattet und darf nur nach direkten Gesprächen
ausgehändigt werden und bedarf im Vorwege der Absprache mit dem Projektmanagement der
bergmanngruppe. Empfohlen wird hier ausschließlich die Nutzung von: 

Druckerzeugnisse der Größen 55mm x 88mm (Visitenkarte) bis DIN A6 (Postkarte) / DIN LANG
welche Co2e -kompensiert produziert und dementsprechend gekennzeichnet  sind 
welche den Vorgaben des Blauen Engels  (Siegel DE-ZU 72) genügen / aus recyceltem Papier
hergestellt sind.

GIVE AWAYS / BESUCHER*INNEN-GESCHENKE   
Give Aways und Geschenke können nach schriftlicher Anmeldung und Genehmigung durch die/den
zuständigen Themen-Bereichs-Leiter*in des Veranstaltenden ausgehändigt bzw. angeboten werden.
Diese  müssen folgenden Kriterien entsprechen: 

sie sind nicht einzeln in Plastik verpackt 
sie sind aus umwelt-, gesundheits- und sozialverträglichen Materialien hergestellt 

       (Beispiele sind zertifiziertes Holz/ Papier, haben einen geringeren Zuckeranteil, vegane Produkte etc.)
sie weisen einen thematischen Bezug zur Institution/ Einrichtung/ Unternehmung auf



Alle Akteur*innen auf unseren Events sollen das Ziel verfolgen, weitestgehend klimaneutral
und abfallfrei zu agieren. Aus diesem Grund sind Austeller*innen und Betreiber*innen dazu
verpflichtet, angebotene Produkte möglichst abfallfrei zu vermarkten, den Grundsatz des
minimalen Verpackungsgebrauchs zu verfolgen und Lebensmittelabfälle zu vermeiden. 

MEHRWEG 
Für das Angebot und den Verkauf von Getränken sind ausschließlich Mehrwegbehältnisse
oder Mehrwegflaschen einzusetzen. Einweg-Alternativen aus Kunststoff, Metall, Pappe,
Papier oder Holz sind nicht gestattet.

Für das Angebot und den Verkauf von Speisen aller Art werden ausschließlich
Mehrweggeschirr (exkl. Besteck ) und Mehrwegbehältnisse verwendet. Folgende
Speise-Angebote bilden hier eine Ausnahme und dürfen entsprechend des minimalen
Ressourcenverbrauchs verwendet werden: 

Grillspezialitäten wie Bratwurst / Steak können im Brötchen auf einer Serviette angeboten
werden* (Pappe ist nicht gestattet)
Süßspeisen wie Crêpes können auf einer Serviette angeboten werden (Pappe ist nicht
gestattet)
Produkte wie Pommes, Süßwaren (z.B. gebrannte Mandeln), die in unbeschichteten
Papier-Tüten für den Direktverzehr angeboten werden
Produkte wie Burritos, Falafeltaschen etc., die in unbeschichtetem Papier für den
Direktverzehr eingewickelt sind
Besteck aus zertifiziertem Holz, biologisch abbaubaren oder essbaren Materialien 

Die Verwendung von Einweg-Strohhalmen, Besteck oder Rührstäbchen aus
Kunststoff ist untersagt. Auch  die Verwendung von Einweg-Soßen-Produkten sowie
Soßen-Sachets oder Flaschen, Portionsverpackungen von Gewürzen sowie
Getränkekapseln (z.B. Kaffeekapseln) ist untersagt. 
BEDENKLICHE LEBENSMITTEL 
Für den Verkauf von Speisen  wird darauf hingewiesen, dass bedenkliche  Lebensmittel wie
Gänsestopfleber, Kaviar, Hai oder Thunfisch, sowie Lachs und weitere Fischarten aus
unverantwortlichen Quellen ohne entsprechende Qualitätssiegel (ASC, MSC, Naturland,
Bioland, EU-Biosiegel, GAA-BAP, ) nicht angeboten werden dürfen. 

HERKUNFT TIERISCHER PRODUKTE 
Es wird empfohlen, der für die Verarbeitung, Verwendung und den Verkauf von tierischen
Produkten notwendigen Informations- & Auskunftspflicht nachzukommen. Dementsprechend
wird empfohlen, tierische Produkte nach bestem Gewissen aus höchster Haltungsform zu
verarbeiten. Verwendete Ei-Produkte müssen nachweislich aus Freilandhaltung oder
entsprechend der Haltungsform mit Stufe 3 oder mehr bezogen werden. 

Empfehlung: Höchste Haltungsstufen können mit folgenden Siegeln ausgezeichnet sein: Tierwohl-Label
„Initiative Tierwohl“ oder „Haltungsform“ mit Stufe 3 o. 4 (in Rücksichtnahme auf Stallhaltungspflichten
aufgrund entsprechender Krankheiten & Seuchen), Bioland- Ökologischer Landbau, Demeter, Bio, bio
kreis, Neuland-Siegel, Label – Für Mehr Tierschutz (zertifiziert nach Richtlinien des Deutschen
Tierschutzverbands). Die „Grüne-Gabel “ – Siegel für nachhaltigere Gastronomie gibt Auskunft über die
Bedeutung von Regionalität, Saisonalität und Authentizität von Produkten. Die Zertifizierung für das Siegel
„Grüne Gabel“ ist für alle Veranstaltungen möglich. 

Energie und technische Geräte sollten soweit möglich ressourcenschonend eingesetzt werden, dazu zählt der Einsatz von
technischer Ausstattung in höchster Energieeffizienz.

Als Eventstrom wird zertifizierter Ökostrom bezogen – sofern dieser entsprechend durch den Dienstleistenden bereitgestellt
werden kann. 
Der Einsatz von Stromaggregaten und Generatoren ist grundlegend untersagt und nur nach Prüfung und mit Erlaubnis des
Veranstaltenden gestattet. Eine Ausnahme für Live-Übertragungen  ist gestattet und gilt es mit dem zuständigen
Fachbereich abzuwickeln. 
Es wird empfohlen, ausschließlich LED-Beleuchtung zu verwenden und auf energieintensive Geräte wie Open-Front-
Kühlschränke und Heizstrahler zu verzichten.
Es wird empfohlen, Transporte auszulasten und Fahrwege auf ein Minimum zu reduzieren und zu optimieren, auf öffentliche
Verkehrsmittel und Alternativen für die Anfahrt zu der Veranstaltungsfläche umzusteigen, um eine möglichst emissionsarme
Logistik und Veranstaltungsmobilität zu gewährleisten und zu unterstützen. 

Während der Veranstaltung soll das gemeinsame Ziel angestrebt werden, das allgemeine Abfallaufkommen zu reduzieren,
indem wiederverwendbare, recycelbare und kompostierbare Materialien genutzt werden. 

Es wird empfohlen, das Design der Standeinheiten nach einer mehrjährigen Verwendung zu wählen.
Es wird empfohlen , weitere Maßnahmen zur Abfallvermeidung anzustreben – dazu zählen die Bestellung in Großgebinden,
die Rücknahme und das Recycling von Verpackungsmaterialien durch Lieferanten sowie die allgemeine Reduktion der
verwendeten Materialien wie bspw. Durch die Vermeidung von Flyern und weitern Druckerzeugnissen. 
An die vor Ort festgelegten Abfalltrennungs- und Entsorgungssysteme der jeweiligen Veranstaltungen sind alle
Akteur*innen gebunden – weitere Informationen dazu werden vom Veranstaltenden zeitnah bekannt gegeben.
Standbetreibende sind verpflichtet, mindestens einen Abfallbehälter pro Standeinheit sichtbar für Besucher*innen
aufzustellen und diese im Bedarfsfall zu entleeren . 

Unsere Veranstaltungen werden nicht nur für lokale oder regionale Gäste konzipiert, die Partizipation Aller durch eine
umfassende Barrierefreiheit soll zukünftig in den Fokus gestellt werden. Dazu gehört die Rücksichtnahme auf ein
multikulturelles Miteinander, indem durch Sprache, Religion, Glaube, Herkunft und Hautfarbe keine Hürden und Hindernisse
entstehen.  

Die Gestaltung und der Ausbau der VA-Fläche  für Besucher*innen
orientiert sich an den Vorgaben der Barrierefreiheit und  bietet Platz
für Menschen mit Einschränkungen. 
Es wird empfohlen, die Ausschilderung und Kommunikation auf der
Veranstaltung gendersensibel, antidiskriminatorisch und inklusiv zu
gestalten (auch im Hinblick auf Symbole).
Es wird empfohlen, Informationen mehrsprachig anzubieten
(Deutsch und Englisch )  


